
Umschreibung - Beglaubigung - Legalisierung
Praxisseminar für Formalsachbearbeiter von Patentanwaltskanzleien 
und Patentabteilungen für die Beantragung einer Umschreibung 
bei den verschiedenen Patent- und Markenämtern im In- und Ausland

	Namensänderung, Übertragung

	Online-Register der Patent- und Markenämter

	Online-Handelsregister

	Formelle Erfordernisse der Umschreibung bei den einzelnen Ämtern

	Beglaubigung, Überbeglaubigung, Legalisierung, Apostille

18. Oktober 2011 in Frankfurt
28. März 2012 in München

Neu im
Programm

Monika Huppertz
Büroleiterin, Cohausz Dawidowicz 
Hannig & Sozien, Düsseldorf

IP for IP - Intellectual Property for Intellectual People GmbH
Pommernstr. 4 · 69469 Weinheim · Phone +49 (0) 6201 / 844 37 30 · Fax +49 (0) 6201 / 98 62 10 · info@ipforip.de · www.ipforip.de

Jetzt online 

anmelden



Informationen & Anmeldung

DAS TRAINING
Schutzrechte sollten immer auf den tatsächlichen Inhaber eingetragen sein. Das bedeutet, dass immer 
dann, wenn ein Schutzrecht seinen Inhaber wechselt oder wenn der Inhaber seine Firmierung ändert, eine 
Umschreibung bei den verschiedenen Patent- und Markenämtern erfolgen soll. In diesem Training lernen 
Sie praxisnah, welche Umschreibe-Richtlinien bei den einzelnen Patent- und Markenämtern gelten, wie 
eine Umschreibung zu erfolgen hat und welche Beglaubigungen wie und wo einzuholen sind.

Ihre Investition: 
€ 590,- (+19% MWSt.)   
Inklusive ausführlicher Seminarunterlagen, Zertifikat  
und Erfrischungen.

Veranstaltungsort:
Den genauen Veranstaltungsort erhalten Sie zusammen 
mit Ihrer Anmeldebestätigung. Unsere AGB finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.ipforip.de.

DAS PROGRAMM 9.00 - 13.00 Uhr

Umschreibung 
● Namensänderung
● Übertragung
● Vertreteränderung

Register 
● Online-Register bei den Patent- und Markenämtern
● Online-Handelsregister

Formelle Erfordernisse einer Umschreibung 
(Namensänderung bzw. Übertragung) 
● beim Deutschen Patent- und Markenamt
● beim Europäischen Patentamt
● beim Harmonisierungsamt
● bei der WIPO in Bezug auf eine PCT-Anmeldung
● bei der WIPO in Bezug auf eine IR-Marke 
 und eines internationalen Geschmacksmusters

Vorbereitung von Dokumenten 
zur Einreichung im Ausland
● Notarielle Beglaubigung
● Überbeglaubigung beim Landgericht
● Apostille
● Vorbeglaubigung durch das Bundesverwaltungsamt
● Vorbeglaubigung durch die GHORFA
● Legalisierung bei den verschiedenen Konsulaten
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